
Gastarife 720.302 
 
 

Gastarife 
 
vom 15. Juli 20041

 
 
gestützt auf Artikel 11 Absatz 2 des Gasabgaberegle-
ments der Einwohnergemeinde Neuhausen am Rheinfall 
vom 30. April 19872 werden die Arbeitspreise wie folgt 
geändert: 

Tarife 
Art. 1 
Für alle Gasanwendungen ohne Heizung und ohne zent-
rale Warmwasserbereitung: 

Grundpreis: Fr. 10.00 pro Monat 
Arbeitspreis: Rp/kWh  8.40 
 

Art. 2 
Für Heizungen mit Warmwasserbereitung und zentrale 
Warmwasserbereitung: 

Grundpreis: Fr. 10.00 pro Monat 
Arbeitspreis: Rp/kWh  4.80 
 

Art. 3 
Für Heizungen ohne Warmwasserbereitung: 
 
Grundpreis: Fr. 10.00 pro Monat 
Arbeitspreis: Rp/kWh  5.50 

Mehrwertsteuer 
Art. 4 
Alle Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer. 
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Inkrafttreten 
Art. 5 
Die neuen Arbeitspreise gelten ab 01. Oktober 2003. 

Allgemeine Bestimmungen 
 
1. Die Gasabgabe erfolgt nach den Bestimmungen des 

Gasabgabe-Reglementes2. 
 
2. Über die Zuteilung der Tarife entscheidet die Direktion 

der Gas- und Wasserwerke. 
 
3. Bezieht ein Abonnent im gleichen Haus Gas über 

mehrere Messer, so wird jeder Messer als separates 
Abonnement behandelt. 

 
4. Die Zählerablesungs- und Rechnungsperiode umfasst 

gegenwärtig drei Monate. 
 
 Heizgasbezüger können wählen zwischen: 
- dreimonatiger Ablesung/Rechnungsstellung 
- jährlicher einmaliger Ablesung/Rechnungsstellung mit 

monatlichen Akontozahlungen. 
 
5. Zahlungsfrist: 30 Tage nach Rechnungsversand. 
 
6. Wohnungswechsel sind vom Abonnenten oder Haus-

eigentümer mindestens drei Tage vor dem Umzug 
dem Werk zu melden. Unterbleibt die Abmeldung, so 
haften Abonnent und Hauseigentümer solidarisch für 
den Gasbezug. 

 
 
                                                      
1Beschluss des Gemeinderats vom 15. Juli 2004 
2Reglement über die Gasabgabe und die Betriebsanlagen 
 (Gasabgabe-Reglement 1987) vom 30. April 1987 
 (NRB 720.300) 
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